
 

 

 
Kreisstadt Merzig 
 

 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

Es findet eine Sitzung des Bauausschusses statt. 
 
Sitzungstermin: Dienstag, 14.01.2025, 17:30 Uhr 

Ort, Raum: Großer Sitzungssaal des Neuen Rathauses, Brauerstr. 5, 66663 Merzig 
 
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
 
 Eröffnung der Sitzung 

 
1 Zulässigkeit von Bauvorhaben nach den Bestimmungen des BauGB 

 
1.1 Erweiterung bestehendes Einfamilienhaus durch Teildachaufstockung in Besseringen, 

Gotenweg 14 
 

1.2 Nutzungsänderung von Kellerräumen im bestehenden Bürgerhaus im Jugendzentrum in 
Mondorf, Zum Homberg 14 
 

1.3 Neubau einer Feuerwehrgarage und Umbau des bestehenden Feuerwehrgebäudes in 
Mechern, Brunnenstraße 6 
 

1.4 Neubau Mehrfamilienhaus mit 5 WE und einer Tiefgarage in Merzig, Zum Wiesenhof 2 
 

1.5 Errichtung eines Ferien- und Freizeitparks am Yachthafen Merzig in Hilbringen mit 8 
Ferienhäusern (je 1 Ferienwohnung), Verwaltungs-/Sanitärgebäude sowie Herstellung 
von 8 Wohnmobil-Standplätzen sowie Abgrabungen und Aufschüttungen, Saarwiesen-
ring 
 

1.6 Errichtung einer Informationstafel, Luxemburger Straße 
 

1.7 Neubau einer Pkw-Stellplatzüberdachung in Merchingen, Sonnenweg 6 
 

1.8 Anbringen von 2 Werbeanlagen in Merzig, Bahnhofstraße 9 
 

1.9 Umnutzung einer Wohnung im 1. OG in Büroräume und von Büroräumen im 2. OG in 
eine Wohnung in Merzig, Am Kirchplatz 15 
 

1.10 Neubau einer Halle zur Aufnahme einer Kammerfilterpresse in Merzig, Rieffstraße 46 
 



 

 

1.11 Nutzungsänderung der im Erdgeschoss des Geschäftshauses angesiedelten Geschäfts-
räume von Reinigung in zukünftig eine Wettvermittlungsstelle mit Verweilmöglichkeit 
 

1.12 Neubau eines MFH mit 20 sozialgebundenen WE in Merzig, Schankstraße 
 

 

Nichtöffentlicher Teil 
 
2 Vergabe von Lieferungen und Leistungen 

 
2.1 Vergabeliste Bauausschuss 

 
2.2 Lüftungsanlage FGTS Hilbringen 

 
3 Mitteilungen, Anfragen und Anregungen 

 
 
 
Marcus Hoffeld, Oberbürgermeister 



2024/0246 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
 
 
Erweiterung bestehendes Einfamilienhaus durch Teildachaufstockung 
in Besseringen, Gotenweg 14 

Dienststelle: 

311 Stadtplanung und Umwelt 
Datum: 

03.12.2024 
Beteiligte Dienststellen: 

 
 

 
Beratungsfolge Ö / N 

Bauausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Einvernehmen zur Abweichung von den örtlichen Bauvorschriften gemäß § 36 Abs. 1 
BauGB wird hergestellt und dem o. g. Bauantrag zugestimmt. 
 
Sachverhalt 
 
Das geplante Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Kreimertsberg“ 
im Stadtteil Besseringen.  
 
Gemäß den zum Bebauungsplan erlassenen örtlichen Bauvorschriften sind Dachaufbauen 
mit einer max. Breite von 2,50m und einem Abstand von jeweils 1,00m untereinander zuläs-
sig.  
Die Dachaufbauten dürfen auf max. 50 % der Trauflänge errichtet werden. Diese Vorgabe 
wird durch die geplante 7,88m breite Gaube, was 41% der Trauflänge entspricht, eingehal-
ten. 
Bei einer Unterteilung in mehrere 2,50m breite Einzelgauben, mit einem Abstand von jeweils 
1,00m untereinander, ließe sich jedoch das im Dachgeschoss geplante Zimmer nicht mehr 
wirtschaftlich herstellen. 
Da sich innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes „Kreimertsberg“ bereits zahl-
reiche Gauben mit einer Breite von mehr als 2,50m befinden, werden auch hier keine städ-
tebaulichen Gründe gegen die Planung gesehen. 
 
 

 
 

 
Anlage/n 
 
1 Antragsteller bzw. Antragstellerin (nichtöffentlich) 
2 Katasterkarte (öffentlich) 
3 Ergänzungsplan (öffentlich) 
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4 Ansicht Nordost (öffentlich) 
5 Ansicht Südost (öffentlich) 

TOP 1.1



TOP 1.1



TOP 1.1



TOP 1.1



TOP 1.1



2024/0247 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
Nutzungsänderung von Kellerräumen im bestehenden Bürgerhaus im 
Jugendzentrum in Mondorf, Zum Homberg 14 

Dienststelle: 

311 Stadtplanung und Umwelt 
Datum: 

03.12.2024 
Beteiligte Dienststellen: 

 
 

 
Beratungsfolge Ö / N 

Bauausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Einvernehmen gem. § 36 Abs. 1 BauGB zu dem Bauantrag wird hergestellt. 
 
 
Sachverhalt 
 
Bei dem geplanten Bauvorhaben handelt es sich um einen inneren Umbau des bestehenden 
Bürgerhauses. Dieses befindet sich im Außenbereich des Stadtteiles Mondorf und fällt unter 
§ 35 Abs. 2 BauGB. Öffentliche Belange werden nicht beeinträchtigt.  
Die Erschließung ist ausreichend gesichert. 
 
 
 

 
 

 
Anlage/n 
 
1 Antragsteller bzw. Antragstellerin (nichtöffentlich) 
2 Katasterkarte (öffentlich) 
3 Lageplan (öffentlich) 
4 Grundrisse und Schnitt (öffentlich) 
5 Nord- und Südansicht (öffentlich) 
6 Ost- und Westansicht (öffentlich) 

TOP 1.2
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2024/0249 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
Neubau einer Feuerwehrgarage und Umbau des bestehenden 
Feuerwehrgebäudes in Mechern, Brunnenstraße 6 

Dienststelle: 

311 Stadtplanung und Umwelt 
Datum: 

04.12.2024 
Beteiligte Dienststellen: 

 
 

 
Beratungsfolge Ö / N 

Bauausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Einvernehmen gem. § 36 Abs. 1 BauGB zu o.g. Bauantrag wird hergestellt. 
 
 
Sachverhalt 
 
Das geplante Bauvorhaben liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage des 
Stadtteiles Mechern. Es fügt sich in die Eigenart der näheren Umgebung ein.  
Die Erschließung ist gesichert. 
 
 
 

 
 

 
Anlage/n 
 
1 Antragsteller bzw. Antragstellerin (nichtöffentlich) 
2 Katasterplan (öffentlich) 
3 Planzeichnungen (öffentlich) 
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TOP 1.3





2024/0250 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
 
 
Neubau Mehrfamilienhaus mit 5 WE und einer Tiefgarage in Merzig, 
Zum Wiesenhof 2 

Dienststelle: 

311 Stadtplanung und Umwelt 
Datum: 

04.12.2024 
Beteiligte Dienststellen: 

 
 

 
Beratungsfolge Ö / N 

Bauausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 1 BauGB zu o.g. Bauantrag wird hergestellt. 
Die UBA wird zusätzlich um Prüfung gebeten, in der Baugenehmigung 1,5 Stellplät-
ze/Wohneinheit zu fordern. 
 
Sachverhalt 
 
Das geplante Bauvorhaben liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage des 
Stadtteiles Merzig. Es fügt sich in die Eigenart der näheren Umgebung ein. 
(siehe als Anlage beigefügte Fotos der Umgebungsbebauung) 
Die Erschließung ist gesichert. 
 
Seitens des Antragstellers werden für 5 Wohneinheiten 6 Stellplätze in der Tiefgarage nach-
gewiesen (entspricht 1,2 Stellplätze/WE). 
Aufgrund des hohen Ausnutzungsgrades des Grundstücks und der zu erwartenden Anzahl an 
tatsächlichen Pkws seitens der Bewohner, wird wie bei vergleichbaren anderen Fällen, auch 
hier der Nachweis von 1,5 Stellplätzen/WE vorgeschlagen. An die Untere Bauaufsicht als zu-
ständige Genehmigungsbehörde soll ein entsprechender Hinweis in der Stellungnahme der 
Kreisstadt Merzig aufgenommen werden. 
 
 

 
 

 
Anlage/n 
 
1 Antragsteller bzw. Antragstellerin (nichtöffentlich) 
2 Lageplan (öffentlich) 
3 Ansichten (öffentlich) 
4 Foto 1 (öffentlich) 
5 Foto 2 (öffentlich) 
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TOP 1.4



TOP 1.4



TOP 1.4



TOP 1.4





2024/0251 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
Errichtung eines Ferien- und Freizeitparks am Yachthafen Merzig in 
Hilbringen mit 8 Ferienhäusern (je 1 Ferienwohnung), Verwaltungs-
/Sanitärgebäude sowie Herstellung von 8 Wohnmobil-Standplätzen 
sowie Abgrabungen und Aufschüttungen, Saarwiesenring 

Dienststelle: 

311 Stadtplanung und Umwelt 
Datum: 

05.12.2024 
Beteiligte Dienststellen: 

 
 

 
Beratungsfolge Ö / N 

Bauausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Einvernehmen gem. § 36 Abs. 1 BauGB zu den Befreiungen von den Festsetzungen des 
o. g. Bebauungsplanes wird hergestellt und dem Bauvorhaben zugestimmt. 
 
 
Sachverhalt 
 
Das geplante Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Sport- und Frei-
zeitpark“ im Stadtteil Hilbringen.  
 
Es ist beabsichtigt, sowohl die Baugrenzen, wie auch die Baulinien an den Außenrändern und 
in dem Bereich des ursprünglich durch das Areal geplanten Weges zu überschreiten. 
Grundsätzlich waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes, im Jahr 1990, 
Übernachtungsmöglichkeiten in einer Appartementanlage mit Schank- und Speisegaststätte, 
sowie diversen Freizeitangeboten, vorgesehen. Mittig durch diese Anlage sollte ursprünglich 
ein Verbindungsweg führen, um unmittelbar hinter der Anlage nach rechts zum Leinpfad an 
der Saar hin abzuknicken. Dieser Weg wurde jedoch umverlegt und läuft nun östlich des 
Areals, direkt neben dem Jachthafenbecken, vorbei. 
Da die Wegeparzelle mitten durch das Areal somit nicht mehr benötigt wurde, ist dieses 
Grundstück auch bereits vor mehreren Jahren an den privaten Eigentümer übertragen wor-
den. 
 
Einer Bauanfrage zur Errichtung einer Sporthalle für Bouldern und einem zusätzlichen Ninja 
Parkour am gleichen Standort, bei der ebenfalls die Baugrenze und Baulinien um insgesamt 
ca. 900 m² in ähnlicher Form überschritten werden sollten, hat der Bauausschuss in seiner 
Sitzung am 14.06.2022, bei einer Enthaltung, bereits einstimmig zugestimmt. Dieses Vorha-
ben ist aus unterschiedlichen Gründen jedoch nicht umgesetzt worden. 
 
Mit der nun aktuell geplanten Nutzung würde der Antragsteller wieder das ursprünglich ge-
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plante Übernachtungsangebot für Feriengäste schaffen. 
 
 
 

 
 

 
Anlage/n 
 
1 Antragsteller bzw. Antragstellerin (nichtöffentlich) 
2 Katasterkarte (öffentlich) 
3 Lageplan mit Baugrenzen und Baulinien (öffentlich) 
4 Sanitärgebäude (öffentlich) 
5 Tiny House 1-4 (öffentlich) 
6 Tiny House 5-8 (öffentlich) 
7 Visalisierungen (öffentlich) 
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TOP 1.5



TOP 1.5



TOP 1.5



TOP 1.5



TOP 1.5



TOP 1.5



2024/0253 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
Errichtung einer Informationstafel, Luxemburger Straße 

Dienststelle: 

311 Stadtplanung und Umwelt 
Datum: 

06.12.2024 
Beteiligte Dienststellen: 

 
 

 
Beratungsfolge Ö / N 

Bauausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 1 BauGB zu o.g. Bauantrag wird hergestellt. 
 
 
Sachverhalt 
 
Das geplante Bauvorhaben liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage des 
Stadtteiles Schwemlingen. Es fügt sich in die Eigenart der näheren Umgebung ein.  
Die Erschließung ist gesichert. 
 
Die Informationstafel war bereits Gegenstand der Beratung im Bauausschuss am 23.07.2024. 
Das Einvernehmen wurde damals einstimmig hergestellt. 
Da der ursprünglich geplante Standort aus Sicht der Unteren Bauaufsichtsbehörde allerdings 
im förmlichen Außenbereich gelegen hätte, wurde dieser nochmals weiter in nördliche Rich-
tung, in Höhe des Friedhofes, geschoben. 
 
 
 

 
 

 
Anlage/n 
 
1 Antragsteller bzw. Antragstellerin (nichtöffentlich) 
2 Flurkarte (öffentlich) 
3 Lageplan (öffentlich) 
4 Bauzeichnung (öffentlich) 
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TOP 1.6



TOP 1.6



TOP 1.6



2024/0258 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
Neubau einer Pkw-Stellplatzüberdachung in Merchingen, Sonnenweg 
6 

Dienststelle: 

311 Stadtplanung und Umwelt 
Datum: 

09.12.2024 
Beteiligte Dienststellen: 

 
 

 
Beratungsfolge Ö / N 

Bauausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 1 BauGB zur Befreiung wird nicht hergestellt und dem 
Bauantrag nicht zugestimmt. 
 
 
Sachverhalt 
 
Das geplante Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Schlimmfeld - 
Erweiterung“ im Stadtteil Merchingen. Es ist beabsichtigt, die vordere Baugrenze um ca. 
6,35m zu überschreiten. 
 
Die geplante Stellplatzüberdachung würde sich im Kurveninnenbereich befinden und die 
Einsicht für Verkehrsteilnehmer massiv stören (siehe als Anlage beigefügtes Foto). 
Außerdem ist die Stellplatzüberdachung fast vollständig außerhalb der überbaubaren Fläche 
geplant. In einem vergleichbaren Fall innerhalb des Plangebietes, bei dem die Garage eben-
falls vollständig außerhalb der überbaubaren Baufläche geplant war, hat die Kreisstadt Mer-
zig, trotz Klage des Antragstellers und mehrjährigem Rechtsstreit, das Einvernehmen nicht 
hergestellt. 
 
 
 

 
 

 
Anlage/n 
 
1 Antragsteller bzw. Antragstellerin (nichtöffentlich) 
2 Katasterkarte (öffentlich) 
3 Lageplan (öffentlich) 
4 Planzeichnungen (öffentlich) 
5 Foto (öffentlich) 
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TOP 1.7



TOP 1.7



TOP 1.7



TOP 1.7





2024/0267 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
Anbringen von 2 Werbeanlagen in Merzig, Bahnhofstraße 9 

Dienststelle: 

311 Stadtplanung und Umwelt 
Datum: 

10.12.2024 
Beteiligte Dienststellen: 

 
 

 
Beratungsfolge Ö / N 

Bauausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 1 BauGB zur Befreiung von der Werbe- und Warenau-
tomatensatzung und zu dem o.g. Bauantrag wird hergestellt. 
 
 
 
Sachverhalt 
 
Das geplante Bauvorhaben liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage des 
Stadtteiles Merzig. Es fügt sich in die Eigenart der näheren Umgebung ein.  
Die Erschließung ist gesichert. 
 
Formal entsprechen die Werbeanlagen der Werbe- und Warenautomatensatzung der Kreis-
stadt Merzig nicht, da Wechsellichtanlagen unzulässig sind. 
Im vorliegenden Fall sollen die Anlagen im unmittelbaren Eingangsbereich zum Markt ange-
bracht werden. Da die Werbeanlagen ausschließlich von dem angrenzenden Parkplatz aus 
wahrgenommen werden können, liegt keine weitere Ausstrahlung in den öffentlichen Raum 
vor. 
Die beiden Werbeanlagen werden daher unkritisch gesehen. 
 
 
 

 
 

 
Anlage/n 
 
1 Antragsteller bzw. Antragstellerin (nichtöffentlich) 
2 Entwurfsplanung (öffentlich) 
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TOP 1.8



TOP 1.8





2024/0281 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
Umnutzung einer Wohnung im 1. OG in Büroräume und von 
Büroräumen im 2. OG in eine Wohnung in Merzig, Am Kirchplatz 15 

Dienststelle: 

311 Stadtplanung und Umwelt 
Datum: 

18.12.2024 
Beteiligte Dienststellen: 

 
 

 
Beratungsfolge Ö / N 

Bauausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 1 BauGB zu o.g. Bauantrag wird hergestellt. 
 
Sachverhalt 
 
Das geplante Bauvorhaben liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage des 
Stadtteiles Merzig. Es fügt sich in die Eigenart der näheren Umgebung ein. 
Es handelt sich ausschließlich um innere Umbaumaßnahmen. Lediglich im rückwärtigen, vom 
Straßenraum aus nicht einsehbaren Bereich werden zwei Fensteröffnungen geschlossen. 
 
Die Erschließung ist gesichert. 
 
 

 
 

 
Anlage/n 
 
1 Antragsteller bzw. Antragstellerin (nichtöffentlich) 
2 Katasterkarte (öffentlich) 
3 Lageplan (öffentlich) 
4 Ansichten (öffentlich) 
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TOP 1.9



TOP 1.9



TOP 1.9



2024/0282 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
Neubau einer Halle zur Aufnahme einer Kammerfilterpresse in 
Merzig, Rieffstraße 46 

Dienststelle: 

311 Stadtplanung und Umwelt 
Datum: 

18.12.2024 
Beteiligte Dienststellen: 

 
 

 
Beratungsfolge Ö / N 

Bauausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 1 BauGB zur Befreiung von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes wird hergestellt und dem Bauantrag zugestimmt. 
 
 
Sachverhalt 
 
Das geplante Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Rieffstraße“ im 
Stadtteil Merzig. Es ist geplant, das Bauvorhaben vollständig außerhalb der überbaubaren 
Flächen, innerhalb einer festgesetzten Grünfläche, zu errichten. 
Der als Grünfläche festgesetzte Bereich dient bereits jetzt als Umfahrung, Feuerwehrzufahrt 
und Materialaufstellplatz. Es befindet sich hier außerdem auch schon eine deutlich größere 
Halle als die nun geplante. 
Die Erschließung ist gesichert. 
 
 

 
 

 
Anlage/n 
 
1 Antragsteller bzw. Antragstellerin (nichtöffentlich) 
2 Lageplan (öffentlich) 
3 Planzeichnungen (öffentlich) 
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2024/0278 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
 
 
Nutzungsänderung der im Erdgeschoss des Geschäftshauses 
angesiedelten Geschäftsräume von Reinigung in zukünftig eine 
Wettvermittlungsstelle mit Verweilmöglichkeit 

Dienststelle: 

311 Stadtplanung und Umwelt 
Datum: 

13.12.2024 
Beteiligte Dienststellen: 

 
 

 
Beratungsfolge Ö / N 

Bauausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 1 BauGB zur Befreiung von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes wird erneut nicht hergestellt und der befristeten Nutzungsänderung nicht 
zugestimmt. 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Antragsteller hatte bereits einen gleichlautenden Antrag über die Untere Bauaufsicht 
eingereicht, wobei der nun gestellte Antrag eine zeitliche Befristung der Nutzung enthält. 
Das gemeindliche Einvernehmen zu dem ersten Antrag wurde in der Sitzung des Bauaus-
schusses vom 28.05.2024 aus den nachfolgend näher beschriebenen Gründen nicht herge-
stellt. 
 
Das geplante Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Innenstadt Mer-
zig Süd“ im Stadtteil Merzig. Nach Bebauungsplan handelt es sich hier um eine Fläche, für 
die ausschließlich die Errichtung eines Parkhauses festgesetzt ist. 
Hiermit entspricht die beabsichtigte Nutzung nicht der Festsetzung des Bebauungsplans, 
weshalb eine Befreiung erforderlich wäre. 
 
Unabhängig dieser erforderlichen Befreiung ist festzuhalten, dass auch für sämtliche weite-
ren, baulich nutzbaren Flächen des Bebauungsplangebiets festgesetzt ist, dass eine Nutzung 
als „Wettbüro“, da es sich dabei nach Bauplanungsrecht um eine Vergnügungsstätte han-
delt, generell ausgeschlossen wird. Lediglich bestehende, genehmigte Einrichtungen im In-
nenstadtgebiet haben nach § 1 Abs. 10 BauGB Bestandsschutz. 
 
Hintergrund für den Ausschluss von Vergnügungsstätten in der Innenstadt ist, dass viele 
Städte und Gemeinden im Saarland aufgrund der Grenznähe zu Frankreich, wo stärkere Re-
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striktionen gegenüber Vergnügungsstätten existieren, zunehmend mit der Expansionswelle 
von Spielhallen und der steigenden Nachfrage nach Standorten für Vergnügungsstätten kon-
frontiert sind. Aufgegebene Ladenlokale oder leerstehende Gewerbeimmobilien in zentralen 
Lagen, für die keine alternative Nachnutzung gefunden wird, verstärken diese Entwicklung. 
Zudem sind die Grundstückseigentümer aufgrund der erzielbaren, hohen Grundstückserlöse 
häufig an einer solchen Ansiedlung interessiert. Die Ansiedlung von Vergnügungsstätten 
kann wiederum sowohl funktionsbezogen städtebaulich negativ wirken, als auch zu einer 
sozialen Problematik führen, die sich im Herausbilden entsprechend negativ geprägter Stadt-
räume ausdrückt. 
 
Der Antragsteller hat den Antrag, wie vorab erwähnt, erneut bei der Kreisstadt vorgelegt, 
wobei er nun nur noch um eine befristete Duldung über einen Zeitraum von 3 Jahren bittet. 
Als Begründung nennt er insbesondere wirtschaftliche Gründe, da er langfristige Mietverträ-
ge abgeschlossen habe und seine Existenz bedroht sei. 
 
An der faktischen Begründung der Kreisstadt für die Ablehnung ändert sich allerdings auch 
durch eine zeitliche Befristung nichts. Ein mehrjähriger Betrieb der Wettvermittlungsstelle 
mit Verweilmöglichkeit an diesem Standort würde den Planungszielen des Bebauungsplanes 
„Innenstadt Merzig Süd“ klar widersprechen, da im Plangebiet Wettbüros ausdrücklich aus-
geschlossen sind. Auch durch eine lediglich temporäre Nutzung wären die vorab näher be-
schriebenen negativen Auswirkungen zu befürchten. Außerdem könnte eine Zustimmung 
dazu führen, dass auch andere Betreiber auf Gleichbehandlung pochen und ähnliche Anträge 
stellen würden. 
 
 
 

 
 

 
Anlage/n 
 
1 Antragsteller bzw. Antragstellerin (nichtöffentlich) 
2 Antrag auf Nutzungsänderung vom 04.12.2024 (nichtöffentlich) 
3 Lageplan (nichtöffentlich) 
4 Planzeichnungen (nichtöffentlich) 
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2025/0285 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
 
 
Neubau eines MFH mit 20 sozialgebundenen WE in Merzig, 
Schankstraße 

Dienststelle: 

311 Stadtplanung und Umwelt 
Datum: 

02.01.2025 
Beteiligte Dienststellen: 

 
 

 
Beratungsfolge Ö / N 

Bauausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Einvernehmen gem. § 36 Abs. 1 BauGB zu den Befreiungen von den Festsetzungen des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes und zur Abweichung von der Gestaltungssatzung der 
Kernstadt wird hergestellt und dem Bauvorhaben zugestimmt. 
 
 
Sachverhalt 
 
Das geplante Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Innenstadt Mer-
zig Süd im Bereich der Schankstraße 32-42.“ im Stadtteil Merzig.  
 
Es ist geplant, folgende Festsetzungen des Bebauungsplanes zu überschreiten bzw. von die-
sen abzuweichen: 
 

• Der Bebauungsplan setzt gemischte Bauflächen fest, was eine zwingende Durchmi-
schung mit Gewerbe und Wohnen bedeutet. Das Objekt ist jedoch ausschließlich als 
Wohngebäude geplant. 

Aufgrund der im weiteren Umfeld bereits vorhandene Durchmischung, spricht nichts 
gegen die hier ausschließlich beabsichtigte Wohnnutzung. 

 
• Im Bebauungsplan ist eine Dachbegrünung festgesetzt. 
Wegen der beabsichtigten Dachneigung von über 18 Grad ließe sich die Dachbegrü-
nung nur mit erheblichem Mehraufwand realisieren. Aufgrund der Unverhältnismäßig-
keit sollte auch hierfür das Einvernehmen entsprechend erteilt werden. 

 
• Gemäß Bebauungsplan soll außerdem, wenn baulich möglich, eine Fassadenbegrü-

nung vorgenommen werden. 
Da die Fassadenbegrünung in vergleichbaren Bebauungsplänen lediglich bei größeren, 
ungegliederten Flächen gefordert wird, sollte auch hierfür das Einvernehmen erteilt 
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werden, zumal es sich lediglich um eine „Soll“- Vorschrift handelt. 
 

• Vier der erforderlichen Stellplätze sollen im Geltungsbereich des angrenzenden Be-
bauungsplanes „Ehemalige Markthalle“, außerhalb der überbaubaren Flächen, er-
richtet werden. 

Auch für die Errichtung der Stellplätze außerhalb der überbaubaren Flächen, sollte das 
entsprechende Einvernehmen hergestellt werden. 

 
Außerdem liegt das Vorhaben im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung für die Kernstadt. 
Es ist geplant, von folgender Festsetzung der Satzung abzuweichen: 

• Die Fenster sollen entsprechend der Gestaltungssatzung in den einzelnen Geschossen 
symmetrisch übereinander angeordnet werden. 
Grundsätzlich wird diese Symmetrie auch gewahrt, da, wenn man durchgehende ver-
tikale Linien zieht, alle Fenster genau an diesen orientiert sind und die historisch be-
gründeten, stehenden Formate eingehalten werden. Teilweise sind die Fenster zwar 
an den vertikalen Linien orientiert, jedoch jeweils nach einer Seite ausgerückt.  
Die Notwendigkeit des Ausrückens ergibt sich grundsätzlich aus der Abhängigkeit zu 
den Grundrisseinteilungen der dahinterliegenden Wohnungen bzw. der Treppenhäu-
ser. 

Da die Ansichten insgesamt weiterhin eine durchgehende Rhythmik aufweisen, kann 
auch dieser Abweichung von der Gestaltungssatzung zugestimmt werden. 

 
 
 

 
 

 
Anlage/n 
 
1 Antragsteller bzw. Antragstellerin (nichtöffentlich) 
2 Katasterkarte (öffentlich) 
3 Freiflächen- und Ergänzungsplan (öffentlich) 
4 Ansichten und Schnitte (öffentlich) 
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